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Erläuterungen zur Kooperationsvereinbarung

Am Anfang einer jeden Vereinbarung stehen die Vertragspartner, die mit Name, gesetzlicher Vertretung (z.B. bei Städten, Gemeinden, Kirchen und Vereinen) und Anschrift genannt werden sollten. 

Zu § 1: 
An dieser Stelle ist beispielhaft der Zweck der Kooperation erläutert (z.B. Vorbereitung auf den Kindergarten, Vertretungsmöglichkeiten, fachlicher Austausch, gemeinsame Fortbildungen). Für die konkrete Vereinbarung kann entsprechend ausgewählt oder auch neu formuliert werden. 

Zu § 2: 
Hier sollte aufgeführt werden, wer Teilnehmer der Kooperation ist. Diese Frage stellt sich insbesondere, wenn ein Vertragspartner mehrere Kindertageseinrichtungen unterhält. 

Bei Vereinen und Institutionen sollten die Tagespflegepersonen als Teilnehmer namentlich genannt werden. Dies gewährleistet, dass die jeweiligen Teilnehmer / Nutzer der Kooperation feststehen und stellt klar, wer nutzungsberechtigt ist. Da die Personen u.U. wechseln können, sollte die namentliche Nennung auf einem gesonderten Blatt als Anlage erfolgen. 

Zu § 3: 
Unter diesem Punkt wird die Art der Kooperation näher beschrieben. Hier kommen verschiedene Ausführungen in Betracht, je nachdem ob sich die Kooperation auf die Nutzung von Räumlichkeiten beschränken, auf gemeinsame Teilnahmen am Tagesablauf oder an Projekten beziehen oder auch weitergehende Inhalte wie fachlichen Austausch oder gemeinsame Fortbildungen haben soll. 

Zu § 4: 
Eine Vereinbarung bestimmter Regelmäßigkeiten oder Zeiten ist empfehlenswert, zeichnet sich aber u.U. auch erst später ab. Im letzteren Fall sollte klar sein, wer die konkreten Vereinbarungen trifft. 

Zu § 5: 
Die Kooperation kann in bereits bestehende pädagogische Konzepte eingebunden sein oder einbezogen werden. In diesem Fall ist ein entsprechender Hinweis in der Vereinbarung möglich. 

Zu § 6: 
Der Status der Tagespflegepersonen und der Tagespflegekinder als Gast während der Betriebszeiten der Kindertageseinrichtung ist für die Frage der Unfallversicherung wichtig. Gäste sind i.d.R. im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung während ihres Aufenthaltes in der Kindertageseinrichtung ebenfalls versichert. 

Die Verantwortung für die Tagespflegekinder verbleibt dennoch im Wesentlichen bei den jeweiligen Tagespflegepersonen. Im Wesentlichen bedeutet, dass die Übertragung der Aufsichtspflicht auf die Kindertageseinrichtung im Einzelfall (z.B. bei kurzzeitiger Abwesenheit der Tagespflegeperson) nicht ausgeschlossen ist. 

Zu § 7:
Falls besondere Anforderungen an die Tagespflegepersonen gestellt werden (wie z.B. eine gültige Erlaubnis zur Kindertagespflege), sollte dies ebenfalls in die Vereinbarung mit einfließen.

Zu § 8: 
Die Nutzung der Räumlichkeiten kann unterschiedlich gestaltet werden. Da die Nutzung während der Betriebszeiten erfolgt, wird in diesem Rahmen aber im Regelfall eine konkrete Vereinbarung vor Ort erfolgen. Das Hausrecht hat die Leitung der Kindertageseinrichtung; sie trägt während der Betriebszeiten die Gesamtverantwortung. 

Zu § 9: 
Diese Regelung stellt klar, wem die Organisation / Leitung der Treffen obliegt. Veranstaltungen während der Betriebszeiten stehen im Regelfall in der Verantwortung der Leitung der Kindertageseinrichtung; Organisation und Leitung der Veranstaltungen kann aber delegiert werden. 

Zu § 10: 
Die Nutzung der Räumlichkeiten außerhalb der Betriebszeiten bedarf näherer Ausführungen, weil sich in diesen Fällen auch die Haftungsfrage für Schadensfälle stellt. 

Zunächst sollte geregelt werden, zu welchem Zweck die Räumlichkeiten genutzt werden dürfen und wer die jeweiligen Absprachen trifft. 

Wenn dies gewünscht ist, können auch etwaige Eingrenzungen (z.B. auf bestimmte Räume oder Einrichtungsgegenstände/Spielzeug) aufgenommen werden. 

Der Träger der Kindertageseinrichtung wird im Regelfall bei der Nutzung außerhalb der Betriebszeiten keine verantwortlichen Personen aus seinem Bereich vor Ort haben. Es ist deshalb wichtig, die Haftung für eventuelle Schäden auf den jeweiligen Nutzer zu verlagern und sich gegen etwaige Haftungsansprüche (auch Dritter) abzusichern. Neben der Haftung sollte auch die Leistungsfähigkeit im Schadensfall gegeben sein, so dass die Vorlage einer Haftpflichtversicherung (des Vereins oder der Tagespflegeperson) verlangt werden kann. 

Schäden, die durch Mängel am Gebäude verursacht werden, bleiben ausdrücklich im Haftungsbereich des Trägers. 

Zu § 11: 
Es ist zu klären, ob für die Teilnahme an Angeboten oder für die Nutzung von Räumlichkeiten besondere Entgelte erhoben werden. Eine entsprechende Regelung sollte in die Vereinbarung aufgenommen werden. 

Die Tagespflegepersonen sollten den Rahmen der Kooperation mit den Eltern der betreuten Kinder absprechen und deren Einverständnis einholen. Eine schriftliche Fixierung der Absprache / des Einverständnisses kann innerhalb der Betreuungsvereinbarung oder auf einem besonderen Blatt erfolgen.

